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Das
Friedensabkommen als rückständige

Vertragsform
Art 357 a/II OR heisst es weiter
«Die Friedenspflicht gilt nur
unbeschrankt, wenn dies ausdrücklich

bestimmt ist » Die absolute
Friedenspflicht muss also in einer
GAV-Klausel speziell festgehalten

werden, wenn sich die Tarif-
parteien darauf einigen können
Vor 1937 war eine absolute
Friedenspflicht nur über den öffentlichen

Sektor verhangt worden
und zwar mit dem Streikverbot,
das Bestandteil des Beamtengesetzes

von 1927 war Das am
19 Juh 1937 zwischen dem
Unternehmerverband und den
Gewerkschaften der Metall- und
Maschinenmdustne abgeschlossene

«Friedensabkommen»
(damals noch schlicht «Vereinbarung»

genannt) unterstellte dann
die 88 000 Beschäftigten dieser
Branche (12 Prozent der Lohn-
abhangigen), dem totalen
Arbeitsfrieden Seit diesem
Zeitpunkt hat die absolute Friedenspflicht

m beinahe alle
Gesamtarbeitsverträge Eingang gefunden

Die in den siebziger Jahren
erhobene Forderung nach einer
Relativierung der Friedenspflicht
greift damit weit über das
«Friedensabkommen» in der Metall-
und Maschinenindustrie hinaus,
bezieht sich auch auf Hunderte
von GAV in den meisten Branchen

der schweizerischen
Volkswirtschaft und zusätzlich auf das
eidgenossische Beamtengesetz
Angestrebt wird die generelle
Abkehr von der vertraglich bzw
gesetzlich vorgeschriebenen
absoluten Fnedenspflfcht und
damit die Ruckgewinnung der
gewerkschaftlichen
Entscheidungsfreiheit bei der Wahl
von Interessendurchsetzungsstrategien.

Obwohl es zutrifft, dass mit
einer steigenden Regelungsdichte
m den GAV die Differenz
zwischen der relativen und der absoluten

Friedenspflicht abnimmt,
bleibt eine klare Kluft zwischen
einer durch die
Sozialpartnerschaftsideologie genährten
Bereitschaft zum Total-Arbeitsfrieden

und einer auf vertaglich
zugesicherten Leistungen
beharrenden, im Konfliktfall jedoch
auch zu Kampfmassnahmen
entschlossenen gewerkschaftlichen
Position

sprunghch beschrankte sich ein
GAV praktisch vollständig auf
diesen Bereich Seit dem Zweiten

Weltkrieg enthalten die
Vertrage vermehrt auch Bestimmungen,

welche die Beziehungen
zwischen den Parteien
(«Sozialpartnern») regeln Der schuld-
rechtliche Teil (Vorschriften über
Schiedsgerichtsverfahren, Emi-
gungsstellen, Friedenspflicht
nahm damit an Bedeutung stark
zu

Ergänzt wurde die Regulierung

des Arbeitsmarktes in der
Schweiz durch die Institution der
sogenannten «Emigungsamter»
und durch die 1941 mit dem
expliziten Ziel der Vermeidung von
Arbeitskampfen eingeführte,
1947 m der Verfassung verankerte

und 1956 gesetzlich kodifizierte

Möglichkeit einer
«Allgemeinverbindlichkeitserklärung»
von GAV

Relative und absolute
Friedenspflicht
Ohne eine spezielle Regelung
beinhaltet ein GAV zunächst
einmal nur die relative Friedenspflicht

Das OR (Art 357 a/II)
halt dazu fest. «Jede Vertragspartei

ist verpflichtet, den
Arbeitsfrieden zu wahren und sich
insbesondere jeder Kampfmass-
nahme zu enthalten, soweit es
sich um Gegenstande handelt,
die im GAV geregelt sind:»
Arbeitskampfe sind demgegenüber
zulassig:

• wenn deren Zielsetzung die
im GAV behandelte Materie
nicht berührt (z B Solidaritätsstreiks),

• wenn Unternehmer den
GAV brechen bzw sabotieren
und der Rechtsweg nicht
gangbar/zumutbar ist,
• wenn sich die Umstände so
stark verandern, dass eine
«Extremsituation» eintritt (z B
technologische Innovation in
raschem Tempo) und

• wenn der Vertrag abgelaufen
ist bzw gekündigt wurde und
Verhandlungen über dessen
Verlängerung oder Erneuerung
laufen (Punkt 2 und 3 sind rechtlich

umstritten, gegen gutes Geld
wird jede Firma einen Gutachter
finden, welcher die Rechtmassigkeit

einer solchen Kampfmass-
nahme bestreiten wird!)

Im bereits zitierten Artikel

her in seinen Grundziigen
von einem GAV nicht mehr
wesentlich unterscheidet.

Nachstehend bringen wir
einige, von Jakob Tanner
zusammengestellte,
vertragsrechtliche Erläuterungen

Gesamtarbeitsverträge
Em Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
ist ein kollektives Abkommen
zwischen «Tarifparteien» derselben

Branche Em oder mehrere
Unternehmer (bzw. deren
Verbände) schliessen mit organisierten

Arbeiterinnen/Angestellten,
also mit Gewerkschaften und
Angestelltenverbanden, einen
Vertrag ab In der Geschichte
der Arbeiterbewegung lassen
sich uberall schon früh
Bestrebungen erkennen, aus dem Will-
kurzustand des Emzelvertrags-
wesens auszubrechen und die
Arbeitsbedingungen kollektiv-
rechtlich zu regeln Kernstuck
gewerkschaftlicher Bemühungen
war die Aushandlung von
Lohntarifen von daher leitet sich die
(häufig synonym mit GAV
gebrauchte) Bezeichnung
«Tarifvertrag» ab Die ersten solchen
Vertrage in der Schweiz datieren
aus dem Jahre 1857 (Schremerin
Genf) und 1861 (Typographen
in St. Gallen) Die um die
Jahrhundertwende verstärkt
einsetzenden Klassenkampfe liefen
parallel mit einem ersten breiteren
Durchbruch des Tarifvertrages
1911/12 fand der GAV Eingang
m das Obhgationenrecht (OR),
die Schweiz war damit das erste
Land, welches besondere
Bestimmungen über Kollektivvertrage
ins Vertragsrecht aufnahm.
Zwischen 1938 und 1982 hat sich die
Zahl der GAV mehr als verdreifacht

(von etwa 420 auf etwa
1400) mit einem sichtlichen
Anstieg zwischen 1945 und 1949
sowie einem Ruckgang (aufgrund
grosserer Reichweite einzelner
GAV) ab Mitte der 60er Jahre

Ein GAV zerfallt m zwei Teile'

Im normmativen Teil sind
materielle Vorschriften über An-
stellungs- und Arbeitsbedingungen

(Lohne, Arbeitszeit, Ferien,
Weiterbildung, Abgangsentscha-
digung festgehalten. Ur-

Im Handbuch der schweizerischen

Volkswirtschaft von
1939 bezeichnete der Basler
Prof. E. Salin den
Gesamtarbeitsvertrag als «demokratische

Form des Arbeitsvertrages».

Das Friedensabkommen

von 1937 war jedoch
kein Gesamtarbeitsvertrag.
Es enthielt keinen normativen

Teil, in welchem in einem
GAV die Anstellungs- und
Arbeitsbedingungen wie Löhne,

Teuerungsausgleich,
Ferien, Arbeitszeit usw. geregelt

sind. Im Friedensabkommen

von 1937 wurde kein
Satz über die Regelung der
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

verloren. Alle elf
Artikel des Abkommens waren

der einzigen Zielsetzung,
der Sicherstellung der absoluten

Friedenspflicht auf der
Grundlage von «Treu und
Glauben» gewidmet. Der
Streikverzicht wurde von den
Gewerkschaften auf Zusehen
hin und ohne irgendwelche
konkreten vertraglichen
Zusicherungen geleistet. E. Salin

bemerkte deshalb, diese

«Vereinbarung» (so die
offizielle Bezeichnung des

Friedensabkommens) unterscheide

sich «nicht stark von manchen

unterentwickelten
Verträgen der Frühzeit».

Nach der Durchsetzung
von Gesamtarbeitsverträgen
im Industriebereich geriet
schliesslich auch das
Friedensabkommen in diesen Sog.
1974 kam erstmals eine ganze

Reihe der bisher in separaten

Zusatzabkommen enthaltenen

Vorschriften über die

Arbeitsbedingungen direkt
ins Abkommen, das sich seit-
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